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B E M E R K U N C E N  A U S S E R H A L B  D E R  E IN Z E L P L A N E

Haushalts- und W irtschaftsführung einer Studentenschaft

H aushaltspläne wurden nicht rechtzeitig geneh
migt.

Bestim m ungen über die H aushalts-, W irtschafts

und K assenführung wurden nicht beachtet.

H aushaltsm ittel wurden für Zw ecke verw endet, 
bei denen kein Bezug zu den gesetzlichen Aufgaben  

besteht.

D er Präsident der H ochschule kam seiner Pflicht 

zu r Rechtsaufsicht nicht nach.

51. D er R echnungshof hat in der V ergangenheit w iederholt die Haushalts- 

und W irtschaftsilihrung der Studentenschaften geprüft. Zuletzt war 

das Ergebnis seiner Prüfungen Gegenstand der Bem erkungen für das 

H aushaltsjahr 1991.

Der R echnungshof hatte 1995 das Staatliche Rechnungsprüfungsam t 

Kassel gebeten, die Haushalts-, W irtschafts- und K assenführung der 

Studentenschaft der Gesam thochschule Kassel für das Haushaltsjahr

1996 zu prüfen. Aufgrund der Prüfungsergebnisse sah sich der R ech

nungshof veranlaßt, um gehend eine Prüfung für das Haushaltsjahr

1997 durchzuführen.

52. Es sind eine Vielzahl von M ängeln festgestellt w orden, die m it den 

einschlägigen gesetzlichen Bestim m ungen nicht zu vereinbaren sind.

Die Prüfungen führten u.a. zu folgenden Ergebnissen:

-V o n  den Löhnen w erden teilweise Lohnsteuer und Sozialabgaben 

n icht abgeführt.

- D ie Lohnsteuer wird vielfach nicht fristgerecht abgeführt.

- Bezüglich der oftmals aus dem  Handvorschuß geleisteten A uszah

lung von Honoraren an Referenten oder Künstler, d ie ihren W ohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Inland haben, sind die Vor-



sehriften über den Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen nicht 

beachtet worden.

- D ie im Kassenbuch der Studentenschaft enthaltenen Abrechnungen 

sind vielfach nicht nachvollziehbar. So sind ausgew iesene Fehlbe

träge bzw. Überschüsse von Veranstaltungen nicht korrekt erm ittelt 

worden.

- D ie Barkasse des von der Studentenschaft betriebenen Cafes wird 

von einer V ielzahl nicht autorisierter Personen geführt.

- Ein N achw eis des Vermögens wird im Cafe nicht geführt.

- Es w urden Veranstaltungen finanziell unterstützt, die eindeutig au
ßerhalb der hochschulpolitischen Kom petenz der Studentenschaft 

liegen. Z.B.: Buchprojekt "Unruhiges Hinterland" (Portraits aus dem 

W iderstand im W endland), Druck einer Broschüre in türkischer 

Spräche über die "Grauen W ölfe", Ü bernahm e von Fahrtkosten für. 

die Teilnahm e am Eurom arsch zum  EU-Gipfel in Amsterdam .

- Die Buchführung w eist Unzulänglichkeiten auf.

- Kassenbelege entsprechen häufig w eder in förm licher noch in sach

licher Hinsicht den Erfordernissen.

Im Hinblick au f die erheblichen M ängel bei der Haushalts- und W irt

schaftsführung ist deren nachträgliche Behebung nicht in vollem  U m 

fang realisierbar. Deshalb m uß der V erm eidung solcher M ängel in 

Zukunft nicht nur vom  AStA, sondern auch seitens der A ufsichtsbe

hörde Priorität eingeräum t werden.

D er R echnungshof hat in einem  Schreiben vom 14. Januar 1998 die 

A uffassung vertreten, daß die Rechtsaufsicht ihren Verpflichtungen 

nicht ausreichend nachgekomm en ist.

Beispielhaft w ird darauf hingewiesen, daß  zum Prüfungszeitpunkt 

Vom Präsidenten der Gesamthochschule Kassel die Haushaltspläne der 

Jahre 1995 bis 1997 noch nicht genehmigt worden waren. Die unge

nügende Tätigkeit der Aufsicht steht nach Auffassung des Rechnungs

hofs in einem Zusamm enhang mit den erheblichen M ängeln bei der 

Ausführung des Haushaltsplans.



Das M inisterium  für W issenschaft und Kunst hat dem R echnungshof 

m it Schreiben vom 15. Juni 1998 u.a. m itgeteilt, daß der Präsident der 

Gesam thochschule Kassel die Genehm igungen der Haushaltspläne 

versehentlich unterlassen habe. Aufgrund der dargestellten Unzuläng

lichkeiten und unter H inweis au f die früheren Feststellungen ist dies 

zu monieren.

D e r  Präsident der Gesam thochschule Kassel hatte nach Feststellung 

ähnlicher M ängel bereits 1986 dem  R echnungshof gegenüber erklärt, 

daß er dafür Sorge tragen wolle, daß  für die Rechnungsführung der 

Studentenschaft künftig eine Verwaltungsfachkraft eingesetzt wird. 

Dies w är bis Ende 1997 nicht geschehen. D ie dadurch erhoffte V er

besserung d e r  Rechnungsführung bei der Studentenschaft konnte 

zw angsläufig nicht realisiert werden.

H insichtlich der E instellung einer V erwaltungsfachkraft bei der Stu

dentenschaft hat das Fachministerium  dem R echnungshof m itgeteilt, 

daß die Studentenschaft gegen die dam alige V erfügung der Hoch

schulleitung ein Verfahren beim Verw altungsgericht Kassel eingeleitet 

hatte, das am 2. Februar 1988 durch Vergleich beendet w orden ist. 

Nach dem Vergleich hat der dam alige Vorsitzende des A StA  erklärt, 

daß die Studentenschaft die Frage der Einstellung einer V erw altungs

fachkraft zur Sicherstellung einer ordnungsgem äßen Buchführung prü

fen werde. Erst nach Beginn der örtlichen Prüfung des Haushaltsjahres 

1996 hat der AStA nunm ehr eine Studentin stundenweise ftir buchhal

terische Tätigkeiten eingestellt. A uch in diesem  Falle hat nach A uffas

sung des Rechnungshofs die Rechtsaufsicht über Jahre hinw eg ver

sagt, da sie sich über das Prüfungsergebnis nicht zeitnah hat berichten 

lassen und nicht nachdrücklich für die B ehebung der M ängel in der 

V erw altung eintrat.

Der Präsident der Gesam thochschule Kassel hat dem M inisterium  lür 

W issenschaft und K unst am 15. M ai 1998 berichtet, daß das Studen

tenparlam ent und der A llgem eine Studentenausschuß aufgrund der 

zahlreichen Beanstandungen nunm ehr von der Notw endigkeit der E in

stellung einer hauptam tlichen Verwaltungskraft zur Sicherstellung 

einer ordnungsgem äßen Buchführung überzeugt seien. A llerdings 

sollte»! zuvor noch "einige Punkte" abschließend geklärt werden, ln 

A nbetracht der desolaten Haushaltsführung m oniert der R echnungshof 

d ie  erneute Verschiebung.



Abschließend hatte das M W K in seiner genannten Stellungnahme dar

gelegt, daß es den Präsidenten der Gesam thochschule Kassel mit 

Schreiben vom  20. April 1998 gebeten habe, sicherzustellen, daß die 

Rechtsaufsicht über die Studentenschaft zukünftig im erforderlichen

D er R echnungshof fordert, daß die Rechtsaufsicht m it allen ihr zur 

VerfUgung stehenden M itteln das Finanzgebaren der Studentenschaft 

verfolgt. D ies um  so m ehr, als es aufgrund der Rechtsprechung nicht 

m öglich ist, Schadensersatzansprüche gegenüber den M itgliedern des 

Allgem einen Studentenausschusses durchzusetzen. Für den Rech

nungshof ist es aufgrund der wiederholt dargestellten M ängel bei der 

Haushalts- und W irtschaftsführung der Allgem einen Studentenaus

schüsse und im Hinblick a u f  die von der Studentenschaft verwalteten 

und nicht unbeträchtlichen M ittel - insbesondere Beiträge der Studie

renden - unum gänglich, daß die Rechtsaufsicht den Gesetzesvorgaben


